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PD Dr. Martin Berchtold, Institut
fiir Biochemie, hat den Ruf als Pro-
fessor fiir molekulare Zellbiologie
am Institut fiir Molekularbiologie
der Universitit Kopenhagen ange-
nommen. Wir gratulieren ihm zu
dieser ehrenvollen Berufung und
wiinschen ihm viel Erfolg und Be-
friedigung.

Der Fakultitsausflug am 18. Sep-
tember war eine gemiitliche Rhein-
schiffahrt von T6ssegg nach
Rheinsfelden und zuriick. Dekan
Prof. Dr. A. Pospischil durfte als
Giste auch den Prisidenten der
Gesellschaft Schweizerischer Tier-
irzte, Dr. J.-P. Siegfried, und den
Dekan der Berner Fakultit,

Prof. Dr. A.E. Friess, zusammen mit
ihren Gattinen begriissen.

An der ersten Fakultitssitzung des
Wintersemesters wurden zwei
Berufungskommissionen fiir die
Nachfolge der Professoren

Dr.J. Frewein, Anatomie, und

Dr. PE. Thomann, Labortierkunde,
bestellt. Beide treten Ende des
Sommersemesters 1998 zuriick.
In die Berufungskommission wird
auch je ein Vertreter der Berner
Fakultit eingeladen.

Mitteilungen

Labor Laupeneck:

Fax-Info-Linie

- Mittels Faxgerit mit Telefonhorer
konnen verschiedene Texte und
neuste Information, z.B. Allergie-
test, Hintergrundinformationen,
Bestellzettel, Informationsblatter
usw., auf den eigenen Fax abge-
rufen werden.

- Nachdem die Verbindung mit
dem Telefonhorer des Faxgerites
hergestellt ist, kann nach der An-
sage durch Driicken der entspre-
chenden Zahl der gewtinschte
Text angefordert werden (zuerst
Inhaltsverzeichnis abrufen!).

Schweizer
Archiv fiir
Tierheilkunde

- Nach der Eingabe der gewiinsch-
ten Zahl Doppelkreuztaste [#]
(auch Raute genannt) driicken.

- Anschliessend Starttaste des Fax-
gerites driicken, und die Uber-
tragung erfolgt automatisch.

- Kosten: nur die Verbindung vom
Anrufenden zur Fax-Info-Linie.
Fax-Info-Nummer: 031 381 56 61
Taste 1: Inhaltsverzeichnis der Fax-

Info-Linie

Buchbesprechungen

Vertrag tiber die tierirztliche
Untersuchung eines Pferdes
H. Keller, E. Schulze.
Formularblock. Schliitersche
Verlagsanstalt, Hannover, 1995.
Fr. 29.50

Gemaiss Angaben des Verlags soll
dieser Vertrag die Risiken des Tier-
arztes bei der Ankaufsuntersu-
chung reduzieren und seine Arbeit
erleichtern. Zu diesem Zweck ist er
in zwei Teile gegliedert: der erste
behandelt Geschiftsbedingungen,
welche die gesetzliche Haftung des
Tierarztes auf ein vertretbares Mass
einschrinken sollen; der zweite be-
steht aus einem Untersuchungspro-
tokoll in Form einer Checkliste.
Die Untersuchungsbedingungen
betreffen sechs wichtige Punkte,
die tatsichlich mit jedem Kiufer zu
besprechen sind (z.B. Umfang der
Untersuchung gemiss erteiltem
Auftrag, Beratung tiber die Befunde
des momentanen Gesundheitszu-
standes, Hinweis auf mogliche Do-
ping-Untersuchungen, Einverstind-
nis mit invasiven Untersuchungen,
usw.). Solche Angaben erachten wir
als hilfreich und aus juristischer
Sicht als zweckmissig. Im Gegen-
satz dazu sehen wir die rechtliche
Absicherung fiir den Tierarzt im
letzten Punkt aber nicht verwirk-
licht, wo vermerkt wird, dass «simt-
liche Anspriiche aus dem vorliegen-
den Vertrag 2 Jahre nach dem Tag
der Untersuchung verjihren». Dies
steht im Widerspruch zum schwei-
zerischen Recht; fiir die Honorar-
forderung gilt bei uns die 5-jihrige

Verjahrungsfrist (Art. 128, Ziffer 3
OR), und die Verjihrung fiir Scha-
denersatzanspriiche ist in Art. 60
OR geregelt. Gesetzliche Verjih-
rungsfristen konnen nicht abgein-
dert werden (Art. 129 OR); somit
ist die vorgeschlagene Regelung fiir
die Verjahrung wirkungslos.
Als sehr niitzlich sowohl fiir den
Kiufer wie fiir den Tierarzt er-
scheint aber der Abschnitt, worin
der bisherige Pferdehalter erkliren
muss, dass die Anamnese vollstin-
dig und wabhr ist, dass dem Tier kei-
ne oder nur die aufgezihlten Medi-
kamente verabreicht wurden und
dass es keine oder die erwihnten
Untugenden aufweist. Mit dem Pro-
tokoll kann die Untersuchung spe-
ditiv vorgenommen werden, ohne
dass zu viel vergessen gehen kann.
In diesem Sinne ist es sicher eine
spiirbare und willkommene Er-
leichterung, entspricht den hiesi-
gen Gebriuchen aber nur teilweise.
Wir sehen Mingel bei der Identifi-
zierung des Pferdes und finden,
dass die klinische Untersuchung
unausgewogen behandelt wird; ein-
zelne Gebiete scheinen uns zu
leicht (z.B. neurologische und Riik-
ken-Untersuchung, Rontgen der
Strahlbeine), andere zu schwer ge-
wichtet zu werden (z. B. Beurtei-
lung der Schleimhiute). Die Anfor-
derungen fiir die Belastungsunter-
suchung erachten wir als zu hoch,
weil fiir diese mindestens eine
Stunde vorgesehen ist.
Als besonders erwihnenswert in
positivem Sinne finden wit, dass in
diesem Vertrag der Kaufpreis ver-
merkt wird; dies diirfte von grosser
Bedeutung fiir allfillige spitere
Haftpflicht-Anspriiche an den Tier-
arzt sein.
Die sorgfiltige Untersuchung und
die Information des Kiufers sind
bei der Ankaufsuntersuchung von
ausschlaggebender Bedeutung, und
wir meinen, dass diese Aspekte mit
den vorliegenden Formularen weit-
gehend berticksichtigt werden.

HP. Meier, Bern und

U. Belser, Liiterswil

Band 138, Heft 11, November 1996



	Neues aus den Fakultäten

